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Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Naturschutzgebiet „Milseburg“

Vom 25. August 2011

Aufgrund von § 22 und § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 12 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes (HAGBNatSchG) vom 20. Dezember
2010 (GVBl. I S. 624) wird, nachdem den Naturschutzvereinigun-
gen nach § 63 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes Gelegenheit
zur Äußerung gegeben wurde, verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Milseburg“ vom
3. Dezember 1996 (StAnz. S. 4357), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20. Juni 2000, wird wie folgt geändert:
1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Das Naturschutzgebiet „Milseburg“ ist Bestandteil des Bio-
sphärenreservats Rhön und besteht aus Flächen in den Gemar-
kungen Danzwiesen und Kleinsassen der Gemeinde Hofbieber
im Landkreis Fulda. Es hat eine Größe von circa 46,13 ha. Das
Gebiet gliedert sich in eine Kernzone von 26,65 ha und eine
Pflegezone von 19,48 ha. Die örtliche Lage des Naturschutzge-
bietes ergibt sich aus der in der Anlage 1 zu dieser Verordnung
veröffentlichten Übersichtskarte.“

2. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Die Grenzen des Naturschutzgebiets sind in einer Abgren-
zungskarte im Maßstab 1 : 5 000 festgelegt, in der das Natur-
schutzgebiet mit einer durchgezogenen  schwarzen Linie um-
randet ist. Die Kernzone ist schraffiert dargestellt. Die Karte
ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie wird als Anlage 2 zu die-
ser Verordnung veröffentlicht.“

3. § 2 erhält folgende Fassung:
„(1) Ziel der Unterschutzstellung in der Kernzone, unter Be-
achtung der fachlichen Vorgaben der UNESCO, ist es,
1. das erd- und kulturgeschichtlich bedeutsame Phonolith-

massiv der Milseburg als Geotop  zu schützen und die un-
beeinflusste natürliche Dynamik des Waldökosystems, vor
allem der naturnahen Linden-Ahorn-Buchenwälder ein-
schließlich ihrer Zusammenbruchs- und Pionierphasen und
ihrer Fauna zu schützen und

2. die natürlichen Sukzessionsprozesse sowie die Habitat-
ansprüche und Populationsentwicklungen der Tier- und
Pflanzenarten wissenschaftlich zu erforschen und zu doku-
mentieren.

(2) Ziel der Unterschutzstellung in der Pflegezone ist es, die
großflächig dort vorkommenden, botanisch bedeutsamen, na-
turnahen, struktur-, arten- und altholzreichen Laubwaldge-
sellschaften mit angrenzenden Grünlandflächen als Lebens-
raum vieler seltener und besonders geschützter Arten wieder-
herzustellen, zu erhalten und zu entwickeln.“

4. § 3 Nr. 18 erhält folgende Fassung:
„18. forstliche Nutzungen in der Kernzone vorzunehmen;“.

5. § 3 Nr. 19 erhält folgende Fassung:
„19. in der Kernzone Rad zu fahren;“.

6. § 4 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. in der Pflegezone folgende forstliche Maßnahmen zur Er-
haltung und Entwicklung von struktur- und artenreichen Laub-
und Mischwaldbeständen mit einem Nadelholzanteil von bis zu
30 vom Hundert der Bestandeskreisfläche:
a) die einzelstammweise oder fremelartige forstliche Bewirt-

schaftung der Waldbestände,
b) die Anwendung von mechanisch wirkenden Verbissschutz-

mitteln,

785
jedoch unter den in § 3 Nr. 14 und 15 genannten Einschrän-
kungen;“.

7. § 4 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
„3. Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht, in der Kern-
zone mit Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde;“.

8. § 4 Nr. 5 wird ergänzt:
„e) Maßnahmen zur Durchführung von archäologischen For-
schungen;“.

9. § 5 erhält folgende Fassung:
„Die obere Naturschutzbehörde kann für bestimmte Wege, mit
Ausnahme der in der Abgrenzungskarte mit parallelen Strichen
markierten Wege, in der Kernzone ein Betretungsverbot aus-
sprechen, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht
oder zum Schutz seltener oder gefährdeter Pflanzen und Tiere
erforderlich ist.“

10. § 6 Nr. 18 erhält folgende Fassung:
„18. entgegen § 3 Nr. 18 forstliche Nutzungen in der Kernzone
vornimmt;“.

11. § 6 Nr. 19 erhält folgende Fassung:
„19. entgegen § 3 Nr. 19 in der Kernzone Rad fährt;“.

12. Die Anlagen 1 und 2 der Verordnung werden aufgehoben.

Artikel 2
1. Die Abgrenzungskarten sind Bestandteil dieser Verordnung.
2. Die Abgrenzungskarten werden archivmäßig geordnet beim

Regierungspräsidium Kassel
– Obere Naturschutzbehörde –
Steinweg 6
34117 Kassel
niedergelegt.

3. Ausfertigungen der Abgrenzungskarten werden archivmäßig
geordnet beim
Hessischen Ministerium für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz
– Oberste Naturschutzbehörde –
Mainzer Straße 82
65189 Wiesbaden
Landkreis Fulda
Biosphärenreservat Rhön
Groenhoff-Haus Wasserkuppe
36129 Gersfeld 
Kreisausschuss des Landkreises Fulda
Abteilung Natur und Landschaft
Wörthstraße 15
36037 Fulda
bereitgehalten.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 25. August 2011

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde 
gez. Dr. L ü b c k e
Regierungspräsident 
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Anlage 1
Übersichtskarte als Anlage 1 zur 2. Verordnung zur Änderung der
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Milseburg“ vom 25. Au-
gust 2011, Maßstab 1 : 25 000

Anlage 2
Abgrenzungskarte als Anlage 2 zur 2. Verordnung zur Änderung
der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Milseburg“ vom 
25. August 2011, Maßstab 1 : 5 000
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